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Vorwort

Streit mit Handwerkern ‒ wer kennt das nicht? Egal ob es um defekte Gerät-
schaften im Haus geht, einen Anbau oder eine Modernisierung: Wer den fal-
schen Handwerker auswählt, kann sich viel Ärger einhandeln. Deshalb kommt 
es auf den sicheren Umgang mit Handwerkern an. Wer hier seine Rechte 
kennt, ist auf der sicheren Seite. Der Band behandelt daher alle Rechtsfragen 
im Zusammenhang mit der Handwerkerleistung: Angebote einholen und ver-
gleichen, den Vertrag richtig abfassen, Handwerkerrechnungen überprüfen, 
Mängel richtig reklamieren. Schließlich geht es auch darum, wie Streitigkeiten 
mit Handwerkern beigelegt werden können.

Aber auch wer sich ein Haus oder eine Eigentumswohnung vom Bauträger 
kauft, sollte sich schlaumachen und Fallstricke im Vertrag erkennen und ver-
meiden. Wer ein Architektenhaus bauen will, sollte ebenfalls seine Rechte 
kennen.

Schließlich gibt es auch Rechtsfragen bei Instandhaltungen und Instandset-
zungen zu beachten, ebenso im Mietverhältnis, wenn der Vermieter moder-
nisiert oder Probleme mit Schimmel auftreten. Wohnungseigentümer müssen 
ebenfalls auf Regeln achten, wenn sie im Gemeinschafts- oder im Sonderei-
gentum Mängel beheben wollen.

Handwerkerkosten können auch die Steuerlast senken ‒ dieser Ratgeber sagt 
Ihnen, wie es geht.

Am Ende finden Sie das neue Bauvertragsrecht mit all seinen Änderungen.

Bei der Modernisierung Ihres Hauses und der Beauftragung von Handwerkern 
wünschen wir Ihnen nun alles Gute.

Andrea Nasemann und Kathrin Gerber
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1 Handwerker auswählen und Auftrag 
erteilen

Bei der Beauftragung von Handwerkern läuft nicht immer alles nach Wunsch. 
Manche Firmen führen die Arbeiten mangelhaft aus, halten Termine nicht ein 
oder verlangen höhere Zahlungen als die vorab veranschlagten. Wer einen guten 
Unternehmer beauftragt, muss sich später nicht über eine mangelhafte Leistung 
ärgern und Mängelansprüche geltend machen. Durch die sorgfältige Auswahl des 
Handwerkers kann sich der Besteller viel Zeit, Ärger und Geld sparen.

1.1 Einholen von Angeboten

Bei der Auswahl einer Handwerksfirma sollte der Besteller nicht nur auf den 
Preis achten, sondern auch auf die fachliche Kompetenz. Er sollte sich nach 
Gewerbeschein und Qualifikationsbelegen, zum Beispiel nach Meister- oder 
Gesellenbrief, erkundigen. Auch persönliche Empfehlungen und Kundenbe-
wertungen im Internet sind oft hilfreich.

Angebotsvergleich
Der Besteller sollte mehrere schriftliche Angebote einholen und diese sorg-
fältig vergleichen. Jedes Angebot sollte alle wichtigen Positionen wie Arbeits-
zeit, Fahrt- und Materialkosten enthalten. Bei großen Preisunterschieden ist 
es wichtig zu überprüfen, ob die Firmen tatsächlich die gleiche Leistung an-
bieten.

Gibt ein Unternehmer sein Angebot ab, ist er daran gebunden. Nimmt der 
Besteller es innerhalb der im Angebot gesetzten Frist an, gelten die darin ge-
nannten Preise als vereinbart. Ein unbefristetes Angebot muss der Besteller 
innerhalb einer angemessenen Frist annehmen, damit der Vertrag zustande 
kommt ‒ in der Regel innerhalb von maximal zwei Wochen.

1.2 Abschluss eines Werkvertrags

Beauftragt der Besteller einen Unternehmer beispielsweise mit der Dämmung 
des Dachs oder der Reinigung eines verstopften Abflussrohres und bestätigt 
der Unternehmer den Auftrag, kommt in der Regel ein Werkvertrag nach § 631 
BGB zustande. Ein Werkvertrag ist ein entgeltlicher gegenseitiger Vertrag. 
Darin verpflichtet sich der Unternehmer zur Herstellung des versprochenen 
Werks, das heißt zur Herbeiführung eines bestimmten Arbeitserfolgs für den 
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Besteller ‒ beispielsweise zur Dämmung der Fassade, zum Einbau einer Hei-
zung oder zur Verlegung eines Parkettbodens. Im Gegenzug ist der Besteller 
verpflichtet, die vereinbarte Vergütung zu bezahlen.

Beispiel

Werkverträge sind z. B. Reparaturaufträge, Bauverträge, Verträge mit Architekten, 
die Beauftragung von Schlüsseldiensten sowie die Erstellung von Gutachten.

Ein Dienstvertrag hat zwar ebenfalls eine entgeltliche Arbeitsleistung zum 
Inhalt. Im Unterschied zum Werkvertrag ist bei einem Dienstvertrag jedoch 
lediglich das bloße Tätigwerden, das heißt die Arbeitsleistung als solche, 
geschuldet. Ein bestimmter Arbeitserfolg muss bei einem Dienstvertrag also 
nicht herbeigeführt werden.

Beispiel

Winterdienstvertrag: Werkvertrag oder Dienstvertrag?
Bei einem Winterdienstvertrag handelt es sich um einen Werkvertrag, aber keinen 
Dienstvertrag, entschied der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 6.6.2013 (VII ZR 
355/12).
Denn Gegenstand eines Werkvertrags könne auch ein durch Arbeit oder Dienstleis-
tung herbeizuführender Erfolg sein (§ 631 Abs. 2 BGB). Hier sei Vertragsgegenstand 
die erfolgreiche Bekämpfung von Schnee- und Eisglätte. Der Werkerfolg bestehe 
maßgeblich darin, dass die Gefahrenquelle beseitigt werde.

Für den Werkvertrag ist keine bestimmte Form vorgeschrieben. Das bedeutet, 
die Vertragsparteien können ihn sowohl mündlich als auch schriftlich wirk-
sam abschließen. Bei unkomplizierten Arbeiten wird in der Regel ein mündli-
cher Vertrag genügen. Bei Arbeiten größeren Umfangs oder solchen, die mit 
einem Risiko verbunden sind, ist allerdings zu empfehlen, den Vertrag schrift-
lich zu fixieren. Damit lässt sich späteren Beweisschwierigkeiten über den Ver-
tragsinhalt vorbeugen.

Tipp

Der Vertrag mit dem Handwerker sollte immer mindestens folgende Punkte enthal-
ten:
 ▪ einen genau festgelegten Auftragsumfang
 ▪ einen konkreten Fertigstellungstermin
 ▪ eine Vereinbarung über die Vergütung für den Handwerker
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1.2.1 Auftragsumfang

Der Handwerker schuldet einen bestimmten Erfolg, zum Beispiel die Repara-
tur der Heizung oder die Dämmung der Fassade. Es genügt also nicht, dass er 
lediglich tätig wird. Ist der Erfolg nicht eingetreten, hat der Handwerker seine 
vertragliche Verpflichtung nicht erfüllt und kann auch keine Bezahlung ver-
langen. Wichtig ist, dass der Besteller den Umfang der zu leistenden Arbeiten 
im Auftrag möglichst detailliert festlegt. Besonders bei umfangreichen Auf-
trägen sollten die Materialien und geschuldeten Arbeiten genau aufgeführt 
werden.

Anhand eines präzise bestimmten Leistungsumfangs kann der Besteller dann 
genau beurteilen, ob der Handwerker die geschuldeten Arbeiten tatsächlich 
erledigt hat. Zudem begrenzt der Besteller seinen Auftrag auf die dort ge-
nannten Leistungen. Nicht in Auftrag gegebene Zusatzleistungen muss der 
Besteller nicht bezahlen. Mit einem eindeutig festgelegten Auftragsumfang 
kann der Besteller gegebenenfalls beweisen, dass der Unternehmer zur Aus-
führung bestimmter in Rechnung gestellter Arbeiten nicht berechtigt war.

1.2.2 Fertigstellungstermin

Der Besteller sollte nicht nur den Auftragsumfang eindeutig festlegen, son-
dern auch einen bestimmten Termin vereinbaren, zu dem der Handwerker die 
geschuldeten Arbeiten fertiggestellt haben muss. Es ist zu empfehlen, im Ver-
trag einen bestimmten Zeitpunkt festzulegen, bis zu dem der Unternehmer 
die Arbeiten erbringen muss, z. B. Fertigstellung bis zum 31.  Januar. Dies ist 
besonders dann anzuraten, wenn von der Fertigstellung auch andere Termine 
abhängen. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn der Besteller seine 
Wohnung nach einer vom Unternehmer durchgeführten Renovierung vermie-
ten will oder andere Unternehmer erst mit ihren Handwerkerarbeiten begin-
nen können, wenn die vorherigen bereits erbracht sind. Hält der Handwerker 
den vertraglich vereinbarten Termin nicht ein, gerät er automatisch in Schuld-
nerverzug, ohne dass der Besteller ihm erst eine Mahnung schicken muss.

1.2.3 Preisvereinbarung

Ist das Werk erbracht, zum Beispiel die Fassade gedämmt oder die Heizung 
repariert, kann der Handwerker Bezahlung verlangen. Fehlt eine Vereinbarung 
über die Bezahlung, hat er Anspruch auf die übliche Vergütung (§ 632 Abs. 2 
BGB). In diesem Fall werden Reparaturarbeiten in der Regel nach Stundenver-



Handwerker auswählen und Auftrag erteilen

18

rechnungssätzen vergütet. Bei den Handwerksinnungen vor Ort kann der Be-
steller sich darüber informieren, was üblich ist. Besser ist es allerdings, klare 
Preisabsprachen zu treffen. Die Vertragsparteien können etwa einen Fest-
preis, einen Einheitspreis oder einen Stundenlohnsatz vereinbaren.

Tipp

Auf der sicheren Seite ist der Besteller, wenn im Auftrag von vornherein ein 
bestimmter Festpreis festgelegt ist. Fallen die Arbeiten dann doch teurer aus als 
gedacht, muss er trotzdem nur den vereinbarten Betrag zahlen. Das Risiko, dass zur 
Ausführung der Werkleistung mehr Material oder mehr Arbeitszeit erforderlich ist, 
als ursprünglich kalkuliert, trägt der Handwerker.

Vereinbaren die Parteien einen Einheitspreis, berechnet der Handwerker die 
Vergütung je Einheit einer in einem Leistungsverzeichnis genannten Teilleis-
tung. Die Gesamtvergütung ergibt sich dann aus dem Einheitspreis und den 
tatsächlich erbrachten Leistungseinheiten, die durch Aufmaß und Mengener-
mittlung bestimmt werden. In diesem Fall sind bei Abschluss des Vertrags 
zwar die Preise für die einzelnen Einheiten bekannt, aber wie viele Einheiten 
tatsächlich notwendig sind, stellt sich häufig erst bei der Ausführung der 
Werkleistung heraus. Zu Beginn der Arbeiten steht also noch nicht fest, wie 
hoch die Gesamtvergütung am Ende ausfällt. Mit dem Einheitspreis sind alle 
Kosten des Unternehmers abgedeckt. Beispielsweise darf ein zur Bauausfüh-
rung notwendiges Baugerüst nicht gesondert berechnet werden, sondern 
muss bei der Kalkulation des Einheitspreises berücksichtigt werden.

Bei einer Bezahlung nach Stundenlohnsätzen besteht das Risiko für den Be-
steller, dass in den einzelnen Arbeitsstunden eventuell nicht effektiv gearbei-
tet wird, obwohl der Handwerker zur zügigen Arbeitsweise verpflichtet ist. 
Der Besteller weiß bei Vertragsabschluss noch nicht, wie viele Stunden der 
Handwerker zur Ausführung der Arbeiten benötigt und ihm damit zu vergü-
ten sind. Daher ist es zu empfehlen, den Preis pro Arbeitsstunde verbindlich 
festzulegen und die Stundenzahl nach oben zu begrenzen. Haben die Par-
teien keine Absprache über die Höhe des Stundenpreises getroffen, ist der 
Stundenverrechnungssatz zu bezahlen, der ortsüblich ist.

Tipp

Gegenüber Privatpersonen müssen Unternehmer nach der Preisangabenverordnung 
immer Endpreise einschließlich Mehrwertsteuer (Bruttopreise) angeben. Nachträg-
lich darf der Unternehmer keine Mehrwertsteuer auf den Endpreis aufschlagen, 
selbst dann nicht, wenn die Mehrwertsteuer nicht gesondert ausgewiesen ist.


